
Stadt Arendsee 
 

A n t r a g  
zur Aufnahme und Betreuung in Tageseinrichtungen der Stadt Arendsee 

 
 

 
2. Angaben zu den Sorgeberechtigten/Eltern* 
 

 
* lebt ein Kind bei Antragstellung nur mit einem Elternteil zusammen, sind über den nicht im Haushalt lebenden Elternteil keine Angaben zu 
machen (ge. § 90 Abs. 2 SGB VIII) 
  
3. Angaben zur Aufnahme 
 
Ich/Wir melde(n) mein/unser Kind ab dem _________________ zum Besuch in folgende Tageseinrichtung an: 
 

Kinder-Eltern-Zentrum "Seeperle" Arendsee   „Am Storchennest“ Hort in Arendsee  
"Abenteuerland" in Fleetmark   "Abenteuerland" - Hort - in Fleetmark  
„Gänseblümchen“ in Kleinau     
„Kunterbunt“ in Binde     
"Kleiner Fuchs" in Mechau     

 
Vor Aufnahme des Kindes in die Kindereinrichtung erfolgt der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem 
Antragsteller und dem Träger der Kindereinrichtung. 
Die Aufnahme erfolgt erst nach Unterzeichnung der Vereinbarung. 
 
4. Erstattung des Kostenanteils durch die Wohnsitzgemeinde des Kindes ( bei einem Wohnort des Kindes außerhalb des 
Gebietes der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee, Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes der Sorgeberechtigten) 
 
Die Gemeinde/Stadt ________________________  erstattet für die Dauer der Inanspruchnahme des Platzes in der  
 
Tageseinrichtung ____________________________ der Stadt Arendsee ihren Kostenanteil für die Betreuung des o.g. Kindes. 
 
 

Datum: ____________ Unterschrift des/der Bürgermeisters/in ________________________ 
 
 
 
 

1. Angaben zum Kind     
     

Name   Vorname   Geburtsdatum 

 Mutter   Vater 
 
Name: 

  
Name: 

 
Vorname: 

  
Vorname: 

 
 
Wohnanschrift: 

  

 
Tel. privat: 

  

 
Tel. dienstlich: 

  
Tel. dienstlich: 

 
 

Datum  Unterschrift der   Sorgeberechtigten / Eltern 


